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Bestellung von Reproduktionen 
 
 
Sehr geehrter Benutzer, da sich unsere Reprowerkstatt großer Beliebtheit 
erfreut, wir aber nur eine sehr begrenzte Personalkapazität zur Verfügung 
haben, sind folgende Regelungen notwendig geworden. Wir bitten um 
Verständnis! 
 
• Mengenbegrenzungen 

 
Kopien auf Normalpapier ohne Begrenzung 
Dateien, niedrigauflösend, Format 
jpeg (72 dpi) 

max. 10 Aufnahmen 
(Doppelseiten) 

Dateien, hochauflösend, Format jpeg 
(199 dpi) oder tiff (300 dpi) 

max. 10 Aufnahmen 
(einfache Seiten) 

Terminaufträge: nur als Reproduktio-
nen auf Normalpapier, schwarz/weiß 

max. 50 Bl. 

 
Anm.: Für Reproduktionen auf Normalpapier in Selbstbedienung 
vom Film (Readerprinter) gibt es keine Mengenbegrenzung. 
 

• Ausschnittkopien 
o Können nicht mehr gefertigt werden. 
o Für Kartenausschnitte u. ä. können Sie sich eine Reproduktion, 

Ausgabe als Datei des Gesamtblatts anfertigen lassen, die Sie 
selbst außerhalb des Archivs weiter bearbeiten können. 
 

• Derzeitiger Bearbeitungsrückstau 
o Auf Normalpapier: bis 4 Wochen 
o Dateien, niedrigauflösend, Format jpeg: bis 6 Wochen 
o Dateien, hochauflösend, Format jpeg oder tiff: bis 10 Wochen 

 
• Abgabe des Reproauftrags 

o Bitte geben Sie den Auftrag rechtzeitig bevor Sie den Benut-
zersaal verlassen ab. Sie ersparen sich und uns Aufwand und 
Verzögerungen bei eventuellen Rückfragen. 

 
Den gesamten Katalog möglicher Reproduktionen sowie sämtliche Gebüh-
renregelungen finden Sie in der Sächsischen Archivgebührenverordnung. 
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